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INSTRUKTION [DER STADT] ZUG AUF DIE VON SCHWYZ BEGEHRTE KONFE¬
RENZ NACH ARTH

Gesandte : [Georg ] Sidler , Ammann; [Beat II . ] Zurlauben , Ammann
[1 . ] Zum Streit zwischen den Schiffleuten von Schwyz [Arth ] und
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und Zug erkläre man, dass an gewöhnlichen Markttagen die
Arther mit ihrem Schiff die gekauften Waren ohne Behinde¬
rung wegführen dürften , was aber während der Woche an Salz,
Wein und dergleichen nach Zug komme, möge von den Zuger
Schiffleuten transportiert werden.
Bet diesem AxtikeZ vexbleibt man. Allein falls etnex von Axth einen
Weinkauf Im Aeussexen Amt odex tn lug tätigt , daxf ex füx dm Txans-
poAt sowohl die . Schlffleute von Axth als auch von Zug gcbAauchm.

[2 . ] Man möge ihnen auch die Beschwerden wegen "Jhres scharpffen
Gebotss dess Holtzes " halber Vorhalten und ihnen andeuten,
dass man Gegenmassnahmen ergreifen könnte.
Schwyz mctnt , dass dieses [/exbot nicht auf die Zugex zugeschnitten
sei.

[3 . ] Wegen der neuen Zölle zu Oberarth und Brunnen und des erst
kürzlich zu Schindellegi errichteten möge man sich ebenfalls
beschweren.

Vex  2 oll zu ObeAOAth Ist aufgehoben und dex zu Schlndellegl anstelle
det> Zolls "beim Roten thuAm" eAAtchtet woAden. Wenn man deA Viehzolls

halbex bei dex jetzt gemachten Kaufoxdnung vexblelbt , kann sich nie¬
mand bexchwexen.

[4 . ] Man möge daran erinnern , dass die Arther ihre auf dem Zuger
Markt erworbenen Waren bis nach Schwyz führen dürften , Zug
hingegen wegen diesem "uff - und fürkhauff " mit teurem , grü¬
nem Obst vorlieb nehmen müsse.

[5 . ] Als Zug vor etlichen Jahren vom "Ziger " einen Angster Zoll
verlangt habe , hätten sich die Arther beschwert , worauf
man sich habe überreden lassen , zum alten Preis zurückzu¬
kehren . Schwyz hingegen belege Leute und Vieh von Zug mit
hohen Zöllen.

[6 . ] Man möge überlegen , ob den Einheimischen der Viehhandel ge¬
stattet werden solle oder nicht.

Stadtschreiber [Beat Konrad ] Wickart

Konzept oder Kopie - Glossen von Beat II . Zurlauben
AH 10, 221- 222 - Blatt 222r leer
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